
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 4252
24.2.2023

1Eingegangen: 24.2.2023 / Ausgegeben: 17.4.2023

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Menschen mit Wohnberechtigungsschein aktuell in Baden-Württem-
berg leben (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl gültiger Berechtigungsscheine je 
Kommune);

2.	�wie viele Wohnberechtigungsscheine seit 2016 in Baden-Württemberg ausge-
stellt wurden (bitte dargestellt pro Jahr und Kommune); 

3.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung in Baden-Württemberg aktuell exis-
tieren;

4.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung in den Jahren 2023 bis 2028 in Ba-
den-Württemberg aus ihrer Bindung fallen werden (bitte aufgeschlüsselt nach 
Anzahl der Wohnungen je Jahr und Kommune);

5.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung seit 2016 in Baden-Württemberg ge-
baut wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl je Jahr und Kommune);

6.	�welcher Bindungsdauer die jeweils unter Ziffer 5 genannten Wohnungen unter-
liegen (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl der Wohnungen je Bindungsdauer und 
Kommune);

7.	�anhand welcher Instrumente der künftige Bedarf nach sozial gebundenem 
Wohnraum in Baden-Württemberg erhoben wird; 

8.	�wie sie den landesweiten Bedarf an sozial gebundenen Wohnungen in den kom-
menden Jahren 2023 bis 2028 beziffert;

Antrag
des Abg. Daniel Born u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Trendwende im sozialen Wohnungsbau?
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  9.	�in welchen Kommunen im Land der Bedarf nach sozial gebundenem Wohn-
raum besonders groß ist, weil dort viele Menschen mit Berechtigungsschein 
leben oder in Relation besonders wenige Wohnungen zur Verfügung stehen;

10.	�ob und wie sie plant, Kommunen mit einem besonders hohen Bedarf nach 
sozial gebundenem Wohnraum von Landesseite gesondert zu unterstützen und 
an welchen Kriterien sie sich dabei orientiert.

24.2.2023

Born, Hoffmann, Ranger, Rivoir, Rolland SPD

B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung hat in einer Mitteilung vom 24. Januar 2023 von einer 
„Trendwende im sozialen Wohnungsbau“ berichtet und diese Aussage damit be-
gründet, dass im Jahr 2022 erstmals mehr Sozialwohnungen gebaut worden seien, 
als im selben Jahr aus der Bindung fielen. Der Antrag soll Auskunft darüber ge-
ben, wie groß der Bedarf an sozialem Wohnungsbau im Land nach Einschätzung 
der Landesregierung tatsächlich ist, wie er sich voraussichtlich entwickeln wird 
und wo dieser Bedarf besonders groß ist. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 21. März 2023 Nr. MLW25-27-8/167 nimmt das Ministerium 
für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1.	�wie viele Menschen mit Wohnberechtigungsschein aktuell in Baden-Württem-
berg leben (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl gültiger Berechtigungsscheine je 
Kommune);

2.	�wie viele Wohnberechtigungsscheine seit 2016 in Baden-Württemberg ausge-
stellt wurden (bitte dargestellt pro Jahr und Kommune);

Zu 1. und 2.:

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.

Dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen liegt hierzu kein landes-
weiter Datenbestand vor. 

3.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung in Baden-Württemberg aktuell existie-
ren;

Zu 3.:

Zum 31. Dezember 2022 ist nach aktuell verfügbaren Daten insgesamt von einem 
Bestand an 52 287 Sozialmietwohnungen auszugehen. Das entspricht einem Plus 
von 736 Sozialwohnungen gegenüber der Vorjahresmeldung (Stand 31. Dezember 
2021: 51 551 Wohnungen). 
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4.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung in den Jahren 2023 bis 2028 in Baden-
Württemberg aus ihrer Bindung fallen werden (bitte aufgeschlüsselt nach An-
zahl der Wohnungen je Jahr und Kommune);

Zu 4.:

Nach den Bestandsmeldungen der Kommunen zum 31. Dezember 2020 soll es in 
den Jahren 2023 bis Ende 2025 landesweit zu einem Rückgang des Sozialmiet-
wohnungsbestandes um insgesamt 3 869 Sozialmietwohnungen kommen. 

Wird das aktuelle Niveau der Fertigstellungen einschließlich der Bindungsbe-
gründungen im Bestand auch künftig beibehalten, wird es im Ergebnis mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einem Zuwachs an Sozialwohnungen kommen.

Die kommunalen Meldungen und die Bestandsentwicklungen (2023 bis 2025) 
können der beigefügten Anlage entnommen werden. 

5.	�wie viele Wohnungen mit Sozialbindung seit 2016 in Baden-Württemberg ge-
baut wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl je Jahr und Kommune);

Zu 5.:

Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Darin 
hat die L-Bank die baulichen Fertigstellungen von Sozialmietwohnungen ab dem 
Jahr 2012, gegliedert nach Stadt- und Landkreise, zusammengestellt. 

6.	�welcher Bindungsdauer die jeweils unter Ziffer 5 genannten Wohnungen unter-
liegen (bitte aufgeschlüsselt nach Anzahl der Wohnungen je Bindungsdauer 
und Kommune);

Zu 6.:

Die planmäßigen Bindungsverläufe von mehreren Tausend Sozialmietwohnungen 
gemeindebezogen und wohnungsscharf zu bestimmen und auszuweisen, war für 
die L-Bank und das MLW innerhalb der gesetzten Frist nicht umsetzbar. 

7.	�anhand welcher Instrumente der künftige Bedarf nach sozial gebundenem 
Wohnraum in Baden-Württemberg erhoben wird;

Zu 7.:

Für die Bedarfsermittlung wurde die Expertise der Prognos AG herangezogen, 
die 2017 eine Studie zum Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg erstellt hat. 
Darüber hinaus steht das MLW in regelmäßigem Kontakt mit den Vertretern der 
wohnungswirtschaftlichen Verbände und den kommunalen Landesverbänden. 

8.	�wie sie den landesweiten Bedarf an sozial gebundenen Wohnungen in den kom-
menden Jahren 2023 bis 2028 beziffert;

Zu 8.:

Der zukünftige Bedarf an sozial gebundenen Wohnungen kann nicht belastbar 
exakt beziffert werden. 
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9.	�in welchen Kommunen im Land der Bedarf nach sozial gebundenem Wohn-
raum besonders groß ist, weil dort viele Menschen mit Berechtigungsschein 
leben oder in Relation besonders wenige Wohnungen zur Verfügung stehen;

Zu 9.:

Nach Ansicht der Prognos-Studie zum Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg, 
verfügen die Stadtkreise im Land über die in Baden-Württemberg höchste Ar-
beitsplatzdichte und den angespanntesten Wohnungsmarkt bzw. die geringste 
Wohnraumversorgung. In diesen Bedarfszentren ist auch die Nachfrage nach so-
zial gebundenem Mietwohnraum insgesamt am größten einzuschätzen.

10.	�ob und wie sie plant, Kommunen mit einem besonders hohen Bedarf nach 
sozial gebundenem Wohnraum von Landesseite gesondert zu unterstützen und 
an welchen Kriterien sie sich dabei orientiert;

Zu 10.:

Das Wohnraumförderprogramm hat eine einheitliche Gebiets- und Förderkulisse 
und differenziert seine attraktiven Förderbedingungen nicht nach der Belegenheit 
der beantragten Förderobjekte. 

Razavi
Ministerin für Landesentwicklung
und Wohnen
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